
 
 
 
 

Verkehrsanordnungen – öffentliche Bekanntmachung 
 
1. In der Sitzung vom 13. April 2010 hat der Gemeindevorstand Flims gestützt auf Art. 7 

Abs. 1 und 2 EGzSVG nachfolgend aufgeführte Verkehrsbeschränkungen auf 
Gemeindegebiet Flims definitiv beschlossen. Als Grundlage diente das an der 
Gemeindeversammlung vom 14. September 2009 vorgestellte, vom Gemeindevorstand, 
gestützt auf das Mitwirkungsverfahren überarbeitete und von der Kantonspolizei 
Graubünden genehmigte Parkierungskonzept: 

 
Parkieren verboten (Sig. 2.50) 
Ausgenommen mit Bewilligung der Gemeinde. 
- Flims Dorf, beim alten Schulhaus 
 
Parkieren verboten (Sig. 2.50) 
Nachtparkverbot jeweils vom 01.12. – 31.03. in der Zeit von 02.00 – 08.00 Uhr 
- alle oberirdischen öffentliche Parkplätze auf dem ganzen Gemeindegebiet von 

Flims und Fidaz 
 
Zone Parkieren verboten (Sig. 2.59.1) 
- Fidaz innerorts, analog Tempo 30 Zone 
- Flims innerorts, ab Abzweigung Via Punt la Reisga, Flims Dorf bis zur Abzweigung 

Via Prau la Selva, Flims Waldhaus 
- Flims innerorts, Via da Fidaz, ab Haus Nr. 11 
 
Parkieren gegen Gebühr (Sig. 4.20) zentrale Parkuhr 
Vorbehältlich der Genehmigung durch die Urnengemeinde richten sich die Gebühren 
und die Parkdauer nach dem Parkierungsreglement der Gemeinde Flims. Die 
gebührenpflichtige Parkdauer auf ungedeckten Parkplätzen dauert von jeweils 08.00 
Uhr bis 19.00 Uhr. Bei den Parkhäusern (Schule Surmir, Schlössli) gilt die generelle 
Gebührenpflicht mit Ausnahme von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr. 
 
- Flims Dorf, Parkplatz bei der Sennerei, 15 Plätze davon ein Behindertenparkplatz 
- Flims Dorf, Parkplatz beim Schlössli / Gemeindeverwaltung, 4 Plätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Roter Ochsen, 11 Plätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Gurg, 3 Plätze 
- Flims Dorf, Gemeindeparkhaus, 22 Parkplätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Plaz, 11 Plätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Begl Valletta, 8 Plätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Prau Giosch, 33 Plätze 
- Fidaz, Parkplatz bei der Seilbahn, 12 Plätze 
- Fidaz, Parkplatz beim Waldrand, 26 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Punt la Resga, 16 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Promenada, 8 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Gutveina, 8 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Schloss 1, 32 Plätze davon ein Behindertenparkplatz 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Schloss 2, 24 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Caumasee, 60 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Rudi Dado, 30 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Via Sorts Sut / Spielplatz, 30 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkgarage Schulhaus, 41 Plätze davon ein Behindertenparkplatz 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Surpunt, 48 Plätze 



- Flims Waldhaus, Parkplatz Sportzentrum Prau la Selva, 91 Plätze 
- Flims Waldhaus, Parkplatz Prau Sura, 8 Plätze 
- Flims Dorf, Parkplatz Davos Sulten, 6 Plätze 
- Fidaz, Parkplatz Scheia, 5 Plätze 
- Flims, Spielplatz, 20 Plätze 
- Flims, Pignola, 6 Plätze 

 
2. Die geplanten Verkehrsbeschränkungen wurden vorgängig von der Kantonspolizei Grau-

bünden gestützt auf Art. 3 Abs 3 und 4 SVG und Art. 7 Abs. 1 und 2 EGzSVG genehmigt. 
Das Mitwirkungsverfahren fand vom 12. Februar bis 15. März 2010 statt. Zwei Eingaben 
sind eingegangen und wurden beantwortet und teilweise berücksichtigt. Das 
überarbeitete Parkierungskonzept ist auf der Homepage der Gemeinde, unter 
www.gemeindeflims.ch, Projekte, Verkehrsplanung, Parkierungskonzept, abrufbar resp. 
kann auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. 

 
3. Diese Massnahmen treten nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist mit dem Anbrin-

gen der Signalisationen in Kraft. 
 
4. Gegen vorliegende Verfügung kann gestützt auf Art. 49 ff. des Gesetzes über die Verwal-

tungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) innert 30 Tagen seit der Publikation beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen und hat das Rechtsbegehren, den Sachverhalt und 
eine Begründung zu enthalten. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit im 
Besitze des Beschwerdeführers, zusammen mit vorliegendem Entscheid beizulegen. Die 
Beschwerdeschrift ist vom Beschwerdeführer oder seinem Vertreter zu unterzeichnen. 

 
 
Flims, 29. April 2010 
 

Im Namen des Gemeindevorstandes 
Dr. Thomas Ragettli Martin Kuratli 
Präsident Gemeindeschreiber 

 


